
Anmeldeblatt zur
NACHMITTAGSBETREUUNG
(Bitte in BLOCKBUCHSTABEN und LESERLICH ausfüllen)

Daten des Schülers/der Schülerin:

Familienname: __________________________________   Vorname: __________________________   Schulstufe: _________

Sozialversicherungsnummer (bzw. Ersatzkennzeichen) des Schülers/der Schülerin
 

Bundesgymnasium und Bundesrealgymnasium Stainach, Gymnasiumgasse 302, A-8950 Stainach, Schulkennzahl: 612026

Daten zur Ermittlung des Betreuungsbeitrages:

Die Anmeldung erfolgt für ____ Wochentage: 

Der Schüler hat schon im Vorjahr die Nachmittagsbetreuung an dieser Schule besucht:           JA            NEIN

Die Bezahlung des Betreuungsbetrages erfolgt ausschließlich mittels Einziehungauftrag. 
Der Einziehungsauftrag wird den Neuanmeldungen zu Schulbeginn ausgeteilt.

Um Ermäßigung wird angesucht:              JA              NEIN

Schuljahr: ___________

Daten des gesetzlichen Vertreters (Erziehungsberechtigter):

Familienname: ____________________________________   Vorname: _______________________   Akad. Titel: __________

Wohnadresse:

Postleitzahl: __________   Ort: _____________________________   Straße: ___________________________________________

Ich nehme zur Kenntnis, dass diese Anmeldung und die von mir angegebene Anzahl der Tage verbindlich
sind und unabhängig von einer allfälligen Stundenplanänderung für das gesamte Schuljahr gelten.

Ort, Datum Unterschrift d. Erziehungsberechtigten 

Eine vorzeitige Abmeldung von der Nachmittagsbetreuung ist nur bis spätestens 15. Jänner für das 2. Semester möglich.
Dies gilt auch für eine Ummeldung (=werden mehr oder weniger Betreuungstage gewünscht). Nur bei Vorliegen
besonderer Umstände (=besonders berücksichtigungswürdige Gründe) kann die Abmeldung auch zu einem anderen
Zeitpunkt ausnahmsweise von der Direktion genehmigt werden, jedoch nur über ein schriftliches Ansuchen an das
Schülerbeihilfenreferat der Bildungsdirektion.

Solche Gründe sind z.B. eine schwere anhaltende Erkrankung des Schülers/der Schülerin oder Arbeitslosigkeit eines
Elternteils, keinesfalls aber eine Änderung des Stundenplanes.

Bei Abmeldung aus einem besonders berücksichtigungswürdigen Grund bzw. Schulwechsel ist der Betreuungsbeitrag
noch für den gesamten Monat zu entrichten, in dem die Abmeldung erfolgte.

Wird der Beitrag für die Nachmittagsbetreuung trotz Mahnung drei Monate nicht bezahlt, ist der Schüler/die Schülerin
aus der Nachmittagsbetreuung auszuschließen.

ERKLÄRUNG

Ich nehme die oben genannten Bedingungen zur Kenntnis und bestätige die Richtigkeit meiner Angaben.

Montag          Dienstag          Mittwoch           Donnerstag           Freitag


